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Zweiter Abſchnitt .

Y? Vou dem Namen der vereinigten Nirhe

min in Baden ,

A. Von dem Ausdruck „ Evangeliſch . “

flit, Dieſer , der Wortbedeutung nach allgemein be⸗

kannte , Ausdruck hat ſeine eigene diplomatiſche Ge⸗

ſchichte . Hier die Hauptzüge davon : In einem Pro⸗

rofen tofo vom sten Juni 1546 erklärten die proteſtiren⸗

fi den Stände , man pflege fie Evangeliſche zu nennen . |

ndern Dieſen Namen legten fie in der Folge fih öfter bet , |

rie ohne Widerſpruch zu finden ; ja Kaiſer Maximilian II . f

dem ſelbſt bediente ſich in einem Decret von 1525 der

odet Formel : » Auf der evangeliſchen Churfürſten Inter⸗

tok ceſſion ꝛc. « Derſelbe Ausdruck wurde 1628 von den

à il katholiſchen Ständen des Schwäbiſchen Kreiſes und

1645 von Churfürſt Ferdinand zu Cölln urkundlich

gebraucht , und ſchien überhaupt in aller Ehre zu ſte⸗

hen . Allein kurz vor dem Schluſſe der weſtphäliſchen

Friedensunterhandlungen bemerkten einige römiſch⸗ka⸗
tholiſche Geſandte , die Benennung vevangeliſchs müſ⸗

v fe als dem herkömmlichen Reichs ſtyle zuwider , gegen

já den Ausdruck » der Augsburgiſchen Confeſſion verwandt⸗

umgetauſcht werden . Ob an das Herkommen wirklich

nur deshalb erinnert wurde , weil nach einer ſpätern

Erklaͤrung des Churmainziſchen Geſandten vunter dem

Wort Evangeliſch ſich andere mehr bedecken wollten ,
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mag hier auf ſich beruhen ; genug die Proteſtanten h

konnten und wollten fih der Augsburgiſchen Confeſ⸗ ni

ſion nicht ſchämen , und ſo wurde denn im weſtphäli⸗ 1

ſchen Friedensinſtrument überall » der Augsburgiſchen fi

Confeſſion Verwandte « anſtatt Evangeliſche geſetzt ,

mit Ausnahme des Art . 10 . §. 16 . wo es heißt : f

cum libero Evangelicae religionis exercitio . $ n i

Schriften an katholiſche Reichsfürſten und ſelbſt an

den Kaiſer gebrauchte das Corpus Evangelicum

gewöhnlich den Ausdruck » der Evangeliſchen Churfür⸗ i

ften Geſandte ꝛc. « in der Antwort auf ſolche Schrif⸗ |
ten hingegen wurde , wenigſtens von dem Kaiſer , zu

und von den Augsburgiſchen Confeſſionsverwandten i

geſprochen . Die deutſche Bundesacte handelt ganz

allgemein in Art . 16 . von den chriſtlichen Religions⸗
|

parteien , nahdem der vorgeſchlagene Ausdruck drei |

chriſtliche Religionsparteien verworfen war . Preußen

hatte ſich bei den Verhandlungen hierüber des Wor⸗

tes — Evangeliſch — bedient . — In Frankreich und

in andern katholiſchen Ländern heißen die Lutheraner

Augsburgiſche Confeſſionsverwandte . “ ) — Den Re⸗

formirten wurde das Beiwort —Evangeliſch —

von den Lutheranern , und beſonders von Churſachſen

*) Verwandt iſt hier ſo viel als einverleibt , ( wie noch
jetzt Rathsverwandt ꝛc. ) gleichſam mit Leib und Gee -
le dazu gehörig ; auf jeden Fall ein bedeutungsrei⸗
cher Ausdruck .
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lange Zeit hartnäckig verweigert , und obgleich dieſe

wie jene ſchon im weſtphäliſchen Frieden unter dem

gemeinſchaftlichen Namen der Augsburgiſchen Confeſ⸗

ſionsverwandten begriffen waren , ſo gelang es dem

corpus Eyangelicorum doh erft im J . 1722 , den

Beſchluß durchzuſetzen , beide Theile ſollen »ſich Evan⸗

geliſche oder Augsburgiſche Confeſſionsverwandte nen⸗

nen ; wenn ſie aber unter einander ſich zu diſtingui⸗

ren nöthig haben , wolle man fih der Benennung von

Evoangelifh , und evangelisch NReformirt bedienen . e * ) <;

B. Von dem Ausdruck Proteſtantiſch .

Sehen wir auch hier zuvörderſt auf die Geſchichte

zurück . — Im J . 1529 , als auf dem Reichstag zu

Speier durch entſchiedene Stimmenmehrheit der anwe⸗

ſenden Stände die Fortſchritte der Reformation bis

zu einer künftigen allgemeinen Kirchenverſammlung ge⸗

hemmt werden ſollten , legten die Evangeliſchen gegen

dieſen Beſchluß den 19ten April deſſelben Jahres eine

feierliche Proteſtation ein ; wegen dieſer wurden ſie

proteſtirende Stände oder Proteſt anten genannt ,

wie ſpäter viele Janſeniſten Appellanten hießen , wegen

6 ) J . J . Moſer , von der deutſchen Religionsverfaſ⸗

ſung . Frankf . und Leipzig . 1774 . p. 304 . ꝛc. J . L.

Klüber , Acten des Wiener Congreſſes . 2ter Bd. p-

439 , 440 .
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einer Appellation , welche ſie gegen die Machtſprüche

des Pabſtes eingereicht hatten . In ihrer Proteſtation

führen unſere Eoangeliſchen hauptſächlich Folgendes

aug * ) :

Auf dem vorigen Reichstage zu Speier vom

J . 1526 haben ſich die Stände aus guten , chriſt⸗

lichen Urſachen zu Erhaltung des Friedens und der

Einigkeit im h. Reich einmüthig darüber vergli⸗

chen : » daß mitler Zeit eines Generalconciliums oder

zeiner Nationaloserſammlung , ein jeglicher Churfürſt ,

2Fürſt und Stand des Reichs mit ſeinen Unterthanen

» ( in Sachen , welche das , durch Kaiſ . Maj . auf dem

» Reichstag zu Worms ausgegangene Edict betreffen

vmögte ) für ſich alſo leben , regieren und halten möge ,

swiece ein Seder foldes gegen Gott und K. Maj . hofft

vund getraut zu verantworten . «“ In dieſem Beſchluſſe

habe König Ferdinand , der Bruder und Statthalter

S . Kaiſ . Maj . vermöge ſeiner beglaubigten Vollmacht

geredet und verſprochen , Alles , was man damals feſt⸗

geſetzt hatte , »unverbrüchlich und aufrichtig gu halten

und zu vollziehen ,« demſelben ſtraks nachzukommen , und

nichts dawider zu thun oder thun zu laſſen . Hiezu

haben ſich auch ſämmtliche Stände mit klar ausgedrück⸗

ten Worten verbindlich gemacht , wie ſolches jener

Q Q
*) £ ü nig , Spicileg , Ecclesiast . T. I. p. 777 . etc , J . J .

Müller , Hiſtorie von der Evangeliſchen Stände⸗

Proteſtation und Augsburger Confeſſion . 1705 . S⸗

1 — 142 .



thanen

dem

effen

nige,

toft

luf ?

thalie

fuad;

f fh

baltes

m, M)

piy

rii

ja

früher aufgerichtete , verbriefte und beſiegelte Abſchied

erweiſe . Es ſey daher zu Aller Ehre , Lob , Glimpf

und Fug anzunehmen , Kaiſ . Mai . ſowohl als die An⸗

dern ſeyen aufrichtigen beſtändigen Gemüths , und

Willens , was Alle bewilligt haben , auch laut des

Buchſtabens zu halten und zu vollziehen . Solle aber

ein ſolcher einmüthiger Beſchluß geändert werden , ſo

könne dieß von Ehrbarkeit , Billigkeit und Rechtswe⸗

gen anders nicht , denn wiederum durch einhellige Be⸗

willigung geſchehen ; wie auch ohnedieß in Sachen ,

die Gottes Chre uud unfer Seelenheil belangen , »ein

2Jeglicher für ſich ſelbſt vor Gott ſtehen , und Rechen⸗

sſchaft geben müſſe , alfo dag fih des Orts Keiner

vauf Anderer minderes oder mehreres Machen oder

Beſchließen entſchuldigen könne . « Auch wiſſen S .

Königliche Durchlauchtigkeit und die Andern recht

wohl , dieß ſeyen Sachen , » darinn wir aus Gottes

5Befehl , unſerer Gewiſſen halben , denſelben unſern

Herrn und Gott , als höchſten Kinig und Herrn

valler Herrn — vor allen anzuſehen verpflichtet und

zſchuldig ſeyen . « S . K. Durchl . und die Andern

werden daher freundlichſt entſchuldigt halten , wenn die

Evangeliſchen hierinn der Stimmenmehrheit , wie auf

dieſem Reichstag vorgewandt worden , nicht gehorchen

wollten . Auch mögen jene doch ſelbſt bedenken , ob

es ſich denn zieme und gebühre , einem Theil , den

man gar nicht gehört habe , Abſtand oder Verurthei⸗

lung der Lehre , die er für chriſtlich hält und führt ,
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aufzulegen , ehe noch das freie chriſtliche Generalcon⸗

cilium gehalten ſey , auf deſſen Entſcheidung man ſich

gleichwohl ſo oft und ſtattlich berufe . Würden nun

die Evangeliſchen dem Reichsabſchiede dennoch beitre⸗

ten , fo müßten ſie ja wider ihr eigen Gewiſſen die

Cehre , fo fle bisher unzweifelhaft für chriſtlich gehal⸗

ten , und noch dafür achten , nun ſelbſt als unrecht

verurtheilen , weil ſie mitbeſchlöſſen , daß wider ſie

und ihre eigenen Leute das Kaiſerliche Edict ſtatt ha⸗

ben ſolle ; dieß wäre aber nicht blos eine ſtillſchwei⸗

gende , ſondern eine öffentliche Verläugnung unſers

Heilandes und ſeines reinen Wortes . Außerdem ſei

es befremdend , nur denen , ſo der Lehre dieſes reinen

Wortes anhangen , Maaß und Ordnung , der Unter⸗

thanen halben , zu ſetzen , welches doch ſie , die Andern ,

im Gegenfall ungern ja gar nicht würden leiden wol⸗

len , ſo ſie doch billig die Gleichheit bedenken , und am

Allerwenigſten das Nachtmahl Chriſti nach der offen⸗

baren Einſetzung verbieten ſollten , da ſie ſelbſt die

Ausübung menſchlicher Erfindungen ſich nicht wehren

noch verhindern laſſen .

Daß die Prediger das h. Evangelium nach Aus⸗

legung der , von der h. chriſtlichen Kirche angenomme⸗

nen , Schriften predigen und lehren ſollen , das gienge

wohl hin , wenn man nur zu allen Theilen einig wäre ,

was die rechte , heilige , chriſtliche Kirche

fey . Weil aber darüber nicht der kleinſte Streit ,

und keine gewiſſere Predigt , denn allein bei Gottes
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Wort zu bleiben , und da einen Text heiliger

Schrift mit dem andern zu erklären und

auszulegen , wie auch dieſe Schrift klar genug er⸗

funden werde , alle Finſterniß zu erleuchten ; — ſo

gedenken ſie mit der Gnade und Hülfe Gottes endlich

bei dem zu bleiben , daß allein Gottes Wort , lauter

und rein , und nichts das dawider iſt , gepredigt werde ;

denn daran , als an der einzigen Wahrheit und dem

rechten Richtſcheid alles chriſtlichen Lehrens und Lebens

könne Niemand irren noch fehlen , und wer darauf

baue und bleibe , der beſtehe wider alle Pforten der

Hölle , ſo doch dagegen aller menſchliche Zuſatz und

Tand fallen müſſe , und vor Gott nicht beſtehen könne .

Demnach wollen ſie freundlich bitten und gütlich be⸗

gehren , dag die Sache nochmals zu Gemüthe geführt ,

dieſe Beſchwerde nach ihren Gründen und Urſachen

mit Fleiß betrachtet , und wider den frühern einmüthi⸗
gen Beſchluß nicht gehandelt werde , wozu Niemand

Fug , Macht oder Recht habe . — Wo aber dieſe

Anzeige und Beſchwerde keine Statt finden noch haben

wollte , ſo proteſtiren ſie hiemit öffentlich vor Gott ,

der aller Herzen erkenne und richte , auch vor allen

Menſchen und Creaturen , daß ſie für ſich die Ihrigen

und Jedermänniglich in keine Handlung und vereinten

Abſchied , ſo in gemeldeten oder andern Sachen wider

Gott , ſein heiliges Wort , ihrer Aller Seelen Heil

und gut Gewiſſen , auch wider den vorigen Speiriſchen

Reichsabſchied vorgenommen , beſchloſſen und gemacht



worden , nicht eingehen noch willigen , ſondern aus

vorgeſetzten und andern redlich gegründeten Urſachen

für nichtig und unbündig halten , auch dawider ihren

Nothruf öffentlich aus gehen laſſen , und der K. Majeſt .

in dieſem Handel weiter gründlichen und wahrhaftigen

Bericht abſtatten wollen ; dabei werden ſie nichts deſto

weniger , mittelſt göttlicher Hilfe , ſich in ihren Obrig⸗

keiten , auch bei und mit den Unterthanen und Ver⸗

wandten alſo halten , leben und regieren , wie ſie das

gegen den allmächtigen Gott und Röm . Kaif , Mai . ,

ihren allergnädigſten Herrn , als einen chriſtlichen Kai⸗

ſer , hoffen und getrauen zu verantworten . Wie ſie

denn auch aus gutwilligem Gehorſam und criſtlicher

Liebe und Pflicht geneigt ſeyen , S . K. Durchl . und

den Andern günſtigen und gnädigen Willen zu thun

und zu beweiſen . —

In dieſer öffentlichen Erklärung , welche den

Evangeliſchen Ständen , wie Jederman ſieht , durch

einen willkührlichen Reichstagsbeſchluß abgedrungen ,

aber von ihnen mit Kraft und Umſicht durchgeführt

wurde , iſt das Weſen des eigentlichen Proteſtantismus
mit klaren Worten ausgedrückt . Will man anders das ,

was die Stände als Wortführer für ſich ſelbſt in An⸗

ſpruch nahmen , auch auf ihre Unterthanen aus dehnen , ſo

beruht jenes Weſen im Allgemeinen auf dem einfa⸗

chen Satze , daß in Gewiſſensangelegenheiten die Stim⸗

men gewogen werden ſollen ; wo dieſes unterbliebe , iſt

der Einzelne möglicherweiſe zur Selbſtvertheidigung
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aufgefordert ; dieſer urſprünglich blos gedenkbare Fall
wurde hier mit allen feinen unvermeidlichen Folgen

zu einer weltgeſchichtlichen Thatſache erhoben .

Nach ſeinen beſondern Zügen iſt der Proteſtantis⸗

mus daher , gleich jeder andern Nothwehr , zunächſt ver⸗

neinender Natur , denn er verweigert aller weltlichen

und kirchlichen Gewalt ſo kühn als beharrlich das Recht ,

den chriſtlichen Glauben aus menſchlicher Machtvoll⸗

kommenheit beſtimmen , und über die Gewiſſen Anderer

willkührlich verfügen zu dürfen . Wie jede eigentliche Noth⸗
wehr , geht eralfo vertheidigungsweiſe zu Werke ,

denn er ſtreitet ja blos für das unveräußerliche Recht

jedes Einzelnen , zwar nicht Gott vor das Gewiſſen

ſtellen , wohl aber mit dem Gewiſſen vor Gott ſtehen

zu dürfen , um bei ſchuldloſer , Andere nicht verletzen⸗

der , Ausübung dieſes Rechtes gegen Verfolgungen ge⸗

ſchützt zu ſeyn . Dieſe Vertheidigung bedarf jedoch , wie

jede ſiegreiche Nothwehr , einer überwiegenden Kraft .

Eine ſolche Kraft iſt aber nicht im natürlichen Men⸗

ſchen zu ſuchen , denn Menſchliches wurde ja in die⸗

ſem Falle für untüchtig , und Mehrheit der Stimmen

wurde in dieſer Beziehung höchſtens für gleichgültig ,

allein in keinem Falle für entſcheidend erklärt ; auch

würde ſonſt die Nothwehr mit denſelben , alſo gegen

die Menge mit höchſt ungleichen Waffen zu kämpfen

haben . Es iſt daher eine andere , und zwar keine ge⸗

ringere , als die Kraft Gottes ſelbſt , in deren Na⸗

men und Dienſt wir den Proteſtantismus auftreten



ſehen . Dieſer göttlichen Kraft , wie ſie im Evange⸗

lium offenbar wurde , iſt jeder Einzelne dergeſtalt un⸗

tergeordnet , daß über ſein Glauben und Leben nur der

klare lautere Sinn der h. Schrift , nicht aber menſch⸗

liche alſo auch nicht eigene Meinung entſcheidet .

Durch ſolche Unterordnung iſt die irdiſche Befangen⸗

heit abgeſtreift , und aus dem lebendigen Wort der

Erlöſung jene wahre Freiheit gewonnen , welche in

kindlicher Demuth unmittelbar dem göttlichen Geſetze

gehorcht , und nur dadurch frei iſt , daß ſie dem

Heiligen dient .

In der Vorſtellung vom Proteſtantismus ſind

folglich zwei Hauptbeſtandtheile eben ſo genau zu un⸗

terſcheiden als zu verbinden . Nämlich ein Voraus⸗

ſetzendes und ein Vorausgeſetztes , oder die Gewiſ⸗

ſensfreiheit , welche jedoch nur allgemein eine in⸗

dividuelle Befugniß ausſpricht , ohne darum einen be⸗

ſtimmten Inhalt zu haben : ſodann die göttliche , aus

ihr ſelbſt zu erkennende , Offenbarung , durch wel⸗

he jene Leere fürſorglich und reichlich ausgefüllt

wird .

Dieſe beiden Beſtandtheile ſcheinen ſich zwar ,

wie zwei entgegengeſetzte Kräfte , zu fliehen , denn die

h . Schrift iſt ein Gegebenes , woran ſich weiter nichts

ändern , und die Gewiſſensfreiheit iſt eine ſchrankenloſe

Thätigkeit , welche ſich nichts Gegebenes aufdringen

läßt . Hieraus müßte denn endloſe Verwirrung ent⸗

ſtehen ,
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ſtehen , wäre jene Schrift nicht eben zur Befriedigung

des innerſten Sehnens geoffenbart , und hätte unſere

geiſtige Thätigkeit nicht gerade den unabweisbaren

Beruf empfangen , in irdiſchen wie in himmliſchen Din⸗

gen Gegenſtände , d. h. ein Gegebenes außer ihr

aufzuſuchen , und daſſelbe mit aller Macht der Liebe

feſtzuhalten .

Bei dieſer innigſten Verbindung jener beiden

Grundbeſtandtheile *) iſt der Proteſtantismus , wenn auch

nicht der Form und dem Namen , ſo doch ſeinem Beru⸗
fe und Gehalte nah , durchaus einigend und po ſitio ,

wenn anders , was kein Chriſtenmenſch abläugnen wird ,

einer wahrhaftigen Anerkennung des geſammten unent⸗

ſtellten Evangeliums der Name der Einigung und des

Poſitiven gebührt . Negativ , wie oben behaup⸗

*) Käme es hiebei wirklich nicht auf beide Bedingun⸗

gen zugleich , ſondern blos auf das Gewiſſen , und

nicht eben ſo ſehr auf den reinen Inhalt der h⸗

Schrift an , ſo müßte Jeder , der aus Gewiſſensgründen

den Proteſtantismus feierlich abſchwört — ein Prote⸗

ſtant ſeyn . Die Schuld dieſes Widerſpruches fiele aber

durchaus nicht auf die Stifter der Reformation zurück ,

denn dieſe verweiſen ja ſtets an die h. Schrift , über⸗

zeugt , unbefangenes Forſchen leite eben ſo zu ge⸗

meinſamer Erkenntniß , wie ein Choralgeſang etwa

nicht durch ſorgfältige Uebung der einzelnen Stimm⸗

organe allein , ſondern zugleich durch genaues Wieder⸗

geben des vorgelegten Notenſatzes ausgeführt wird .

8



e

tet werden mußte , iſt er blos beziehungsweiſe , und , |
wie jede rechtliche Nothwehr , nur durch widerrechtli⸗

ichen Angriff ; daher ſeine Anhänger auch nur äußerlich

negatio aufzutreten begannen , während ſie unter ſich
ſogleich die Heilsordnung kräftig und fruchtbar zu üben

wußten . In neuern Zeiten hingegen iſt das Zeichen
der Negation auf den frühern Gegenſatz übergeſprun⸗
gen , denn jetzt wird von der römiſchen Kurie prote⸗
ſtirt , obgleich in anderer Beziehung . — Dieſe , nichts we⸗

niger als ſeltſame Erſcheinung , kann übrigens zum Bewei -

ſe dienen , daß der ächte Proteſtantismus nicht , wie ſo
oft behauptet wird , zu ſeinem Daſeyn eines beharrli⸗

i chen Gegenſatzes bedarf ; ſondern daß er mit dem wah⸗ |WR
|

TaN ren Chriſtenthum ſelbſtſtändig und ſtetig fortleben wird ,

[ | ſollten einſt auch neue Gegenſätze entſtehen oder alle

bisherigen vollends verſchwunden ſeyn.

i ) Co Von der Verbindung beider Ausdrücke .

Namen thun Vieles zur Bezeichnung der Sache ,
und richtige Bezeichnungen ſind ſchwer . — Der unir⸗
ten Kirche blieb nichts übrig , als ſich entweder einen |

nenen Namen , oder von den beiden gemeinſchaftlichen |
Einen , oder aber beide zugleich anzueignen . Die Wahl |eines neuen wäre wohl auf das Wort chriſtlich gefal⸗
len ; ein Begriff , mit dem wir uns jedoch nur von
Nichtchriſten , aber uns nicht von einander zu unter⸗
ſcheiden pflegen . Der einfache Ausdruck — evange⸗ |
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liſch — ſcheint , wie edel und vollſinnig er auch iſt ,

doch wegen ſeiner Allgemeinheit noch eines eigenen

Beiſatzes zu bedürfen , der ihn vor allen übrigen Chri⸗

ſtengemeinden , gleichſam wie eine Kokarde , auszeich⸗

net . Auch der bloße Ausdruck proteſtantiſch würde

ſeiner wörtlichen , zunächſt nur trennenden Bedeutung

nadh, ebenfalls noch einen Zuſatz erfordern , der ihn

wieder mit andern Chriften verbindet ,

Zur Bezeichnung des innern Gehaltes und der

äußern Gränze unſerer Kirche ſind daher die beiden

letztern ſich gegenſeitig ergänzenden Aus drucke neben

einander zu ſtellen , und zwar ſo , daß nach dem Ge⸗

brauch unſerer Sprache , das Beſtimmende dem Be⸗

ſtimmten vorangehen zu laſſen , evangeliſch protea

ſtantiſch geſetzt wird , aber nicht umgekehrt proteſtan⸗

tiſch evangeliſch . Werden jedoch beide Worte nicht

als eine Zuſammenſetzung , ſondern blos als Prädi⸗

cate deſſelben Subjectes betrachtet , ſo iſt ihre Stel⸗

lung gleichgültig .

Dritter Abſchnitt .

wpn den Kiir ” )

I. Für ſich betrachtet .

Die Kirche iſt eine Gemeinſchaft von Glaubigen ,

d. h. eine menſchliche Verbindung , deren Mitglieder in

) Hier wurde theilweiſe das Kirchenrecht von Wieſe

8 *
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